
(dh) – Ende Januar wurden im
Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (GBA) die Richtlinien
zur Definition schwerwiegen-
der chronischer Krankheiten
sowie die Änderung der Kran-
kentransport-Richtlinien be-
schlossen. Damit erfüllte der
Ausschuss eine Forderung
Ulla Schmidts (SPD) nach
Klärung der „letzten offenen
Fragen der Gesundheitsre-
form“.Sowohl Ärzte also auch
Politiker und Medienvertreter
waren in den vergangenen
Wochen mit ihren Forderun-
gen nach Änderungen im Ge-
sundheitssystem-Moderni-
sierungsgesetz (GMG) an den
Bundesausschuss herange-
treten. Dieser war erst Mitte
Januar neu gegründet und mit
einer weitreichenden Ent-
scheidungsbefugnis ausge-
stattet worden. Der Gesetzge-
ber hat den Gemeinsamen
Bundesausschuss, so der Vor-
sitzende des GBA Dr. Rainer

Hess, mit einer generellen
Kompetenz zum Ausschluss
oder zur Einschränkung von
Leistungen aus dem GKV-Ka-
talog ausgestattet. Demnach
können Leistungen einge-
schränkt werden, wenn nach
allgemeinem Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse deren
Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit nicht nachge-
wiesen ist. Zudem werden

erstmals neben den Versicher-
tenvertretern auch Patienten
und Menschen mit Behinde-
rungen ihre Interessen und
Belange in den Ausschuss ein-
bringen können.
Aufgebaut ist der GBA wie
folgt: Den unveränderlichen
Rahmen des Ausschusses bil-
den der unparteiische Vorsit-
zende (Dr. Rainer Hess), die
unparteiischen Mitglieder,
die Vertreter der Krankenkas-
sen und die neun Patienten-
vertreter.
Je nach Thema wechseln die 9
Vertreter der Leistungser-
bringer (Zusammensetzung
für vertragszahnärztliche
Versorgung – siehe Grafik.
Für Krankenhausbehand-
lung wären 9 Vertreter der
Deutschen Krankenhaus Ge-
sellschaft DKG anwesend).
Die Bedeutung des GBA,auch
für die Zahntechniker, lässt

sich den Aufgabenstellungen
für 2004 entnehmen:
– Der GBA hat bis Ende März

Arzneimittel festzulegen, die
im Moment noch als gängiger
Therapiestandard gelten, zu-
künftig aber nicht mehr zu
Lasten der GKV abgerechnet
werden dürfen.

– Bis Ende März 2003 ist ein Ka-
talog von Krankheiten zu er-
stellen, für die die Kassen mit
Krankenhäusern Einzelver-
träge zur ambulanten Durch-
führung abschließen dürfen.

– Der GBA hat erstmals zum
30.Juni 2004 die zahnmedizi-
nischen Befunde zu definie-
ren, für die Krankenkassen
befundorientierte Festzu-
schüsse bei einer medizi-
nisch notwendigen Versor-
gung mit Zahnersatz zu ge-
währen haben.

Die Finanzierung des Aus-
schusses erfolgt durch eine Zu-
zahlung zu jedem abzurech-
nenden Krankenhausfall so-
wie aus Anteilen der Vergütun-
gen für die vertragsärztliche
und vertragszahnärztliche
Versorgung.

Das deutsche Zahntechni-
ker-Handwerk hat auf sei-
ner außerordentlichen Mit-
gliederversammlung vom
13. Januar 2004 in Frankfurt
am Main einmütig beschlos-
sen:
1. Die zwangsweise Anglei-

chung der unterschied-
lichen Vergütungen für
zahntechnische Leistun-
gen in den einzelnen Ver-
tragsbereichen durch das
GMG führt für viele La-
borinhaber zu einer tief-
greifenden Bedrohung.
Das deutsche Zahntech-
niker-Handwerk wird da-
her alle rechtlichen Mög-

lichkeiten ausschöpfen,
um die Existenzvernich-
tung vieler seiner mittel-
ständischen Betriebe
durch das GMG zu verhin-
dern.

2. Die Politik ist aufgerufen,
durch Änderung des
GMG eine funktionsfä-
hige Lösung zu verwirk-
lichen, die in Gemeinwohl
verträglicher Weise die
unterschiedlichen Vergü-
tungen angleicht, ohne
das Handwerk weiter zu
gefährden.

3. Die Mitgliedsinnungen
des VDZI erteilen ihrem
Bundesverband einstim-

mig den Auftrag,die dafür
erforderlichen Initiativen
zu ergreifen. Die Innun-
gen werden diese Initiati-
ven auf Landesebene en-
gagiert und durch den

VDZI koordiniert unter-
stützen.

Frankfurt am Main, 13. Ja-
nuar 2003
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Resolution der 24 Zahntechniker-
Innungen in Deutschland

Gemeinsamer Bundesausschuss 
beschließt GMG-Nachbesserungen
Die aktuellen Änderungen der Gesundheitsreform werden nicht per Gesetz
beschlossen. Der GBA wurde dafür vom Gesetzgeber mit einer Richtlinien-
kompetenz ausgestattet.Auch zahntechnische Interessen sind betroffen.

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln? Sie möchten den Berufskollegen Ihre
ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten näher bringen, zur allgemeinen 
Diskussion anregen oder unserer Redaktion einfach nur Feedback geben? Dann
schreiben Sie uns! Schicken Sie uns Ihre Meinung an folgende Adresse:

Redaktion ZT Zahntechnik Zeitung
Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.sens@oemus-media.de

Schreiben Sie uns!

Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen (VDZI)
Max-Planck-Str. 25
63303 Dreieich/Frankfurt am Main
Tel.: 0 61 03/37 07-0
Fax: 0 61 03/37 07-33
E-Mail: info@vdzi.de
www.vdzi.de

Adresse

Unparteiischer Vorsitzender
2 weitere unparteiische Mitglieder  

9 Vertreter 9 Vertreter 
der Kranken- der Leistungs-
kassen erbringer

3 AOK 9 KZBV
2 VdAK/AEV
1 BKK
1 IKK
1 LKK
Bkn 

9 Patientenvertreter
Mitberatungs- und Antragsrecht

Verfahrensordnung
Geschäftsordnung

Gemeinsamer Bundes-
ausschuss Plenum

ärztliche 
Angelegenheiten

Krankenhausbe-
handlung

vertragszahnärzt-
liche Versorgung

vertragsärztli-
che Versorgung

Psychotherapie

evidenzbasierte
Patienteninformationen

(Quelle: Presseinformationen Gemeinsamer Bundesausschuss)

GBA in seiner Besetzung  nach 
§ 91 Abs. 6 SGB V vertragszahn-
ärztliche Versorgung.

Struktur des Gemeinsamen Bundesausschusses

(kh) – Alle gesetzlich Versi-
cherten, die wie Privatpa-
tienten Therapien aus dem
gesamten Spektrum der an-
erkannten Verfahren wählen
möchten, haben seit Januar
die Möglichkeit dazu. Das
Verfahren ist einfach: Die Pa-
tienten bekommen eine
Rechnung von ihrem Arzt
oder Krankenhaus, bezah-
len diese selbst und reichen
sie bei ihrer Kasse ein. Von
ihr erhält der Patient einen

Zuschuss und zwar in Höhe
der Leistung, die ihm nach
dem GKV-Leistungskatalog
zusteht. Das frühere Prinzip
– entweder Kassenleistung
oder alles selbst bezahlen –
entfällt damit.
Wer sich jedoch für die Kos-
tenerstattung entscheidet,ist
ein Jahr lang an diese Ent-
scheidung gebunden.Zudem
verbietet es der Gesetzgeber,
die Kostenerstattung isoliert,
z.B. nur für den zahnärzt-

lichen Bereich zu wählen.Sie
kann entweder für alle Kas-
senleistungen gewählt oder
auf den ambulanten Bereich
beschränkt werden.
Dr. Christian Bolstorff, Prä-
sident der Zahnärztekam-
mer Berlin, verweist darüber
hinaus auf die unkalkulier-
baren Kosten für die Patien-
ten, da die bei der Privatbe-
handlung üblichen Honorar-
sätze in Rechnung gestellt
würden. „Die einzelnen

Maßnahmen nach GOZ wei-
sen eine Differenz gegen-
über den Gebühren für
BEMA-Leistungen auf, die
Grundlage für die Abrech-
nungen mit den GKVen
sind“, erklärt Bolstorff. Und
schließlich können die Kas-
sen Abschläge für die Ver-
waltungskosten erheben.Bei
der TKK z.B. beträgt dieser 5
%,wenigstens aber 2,50 €und
höchstens 25 € vom Erstat-
tungsbetrag.

Kostenerstattung auch für GKV-Patienten
Was bisher nur den privat und freiwillig Versicherten vorbehalten war, gilt nun auch für gesetzlich Versi-
cherte. Seit 1.1.2004 haben sie ebenfalls die Möglichkeit, bei Behandlungen Kostenerstattung zu wählen.

(eb) – Mit 66.000 Beschäftigten
in rund 7.600 Betrieben ist das
Zahntechniker-Handwerk die
weitaus größte Handwerks-
branche im Gesundheitsbe-
reich.Leider sieht es derzeit so
aus,dass die Wirtschaftlichkeit
der zahntechnischen Betriebe
zumeist nur noch durch einkal-
kulierte Überstunden gesi-
chert werden kann. Denn die
Labore können mit den Kas-
senpreisen nur auskommen,
wenn alle deutlich mehr leis-
ten,als sie bezahlt bekommen.
Das betrifft sowohl die ange-
stellten Zahntechniker als
auch die Laborinhaber bzw.
Unternehmer selbst. So leistet
laut einer Umfrage unserer
Redaktion ein Zahntechniker
durchschnitt-
lich 10 bis 15
Überstunden
pro Woche, je
nach Auftrags-
lage.Statt finan-
zieller Honorie-
rung erhalten
die Mitarbeiter
dafür in den
meisten Fällen
einen Freizeit-
ausgleich. Doch
nicht nur die La-
borangestell-
ten, sondern
auch der Chef
selbst muss mit
ran. Andreas
Schneegaß, In-
haber des Den-
tallabors Die
Z a h n s p a n g e
GmbH in Hei-
delberg, leistet

wöchentlich ca. 50 bis 55 an
Überstunden, wobei 90 Pro-
zent davon rein produktive
Arbeit darstellen. Ähnlich
sieht es bei der Dental De-
sign Reichert GmbH in
Hamburg aus. So schlägt
das Arbeitspensum von In-
haber Oliver Reichert mit
ungefähr 60 wöchentlich ge-
leisteten Mehrstunden zu
Buche. Ungefähr 60 Prozent
entfallen hierbei auf rein
zahntechnische Arbeit. Um
also heutzutage als zahn-
technischer Betrieb am
Markt bestehen zu können,
darf man Überstunden nicht
scheuen, ob man nun ange-
stellt oder Inhaber ist. Auch
der Chef muss mit ran.

Auch der Chef muss ran
Überstunden gehören heute zum Laboralltag.Ob An-
gestellter oder Inhaber – jeder leistet seinen Anteil.


